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vvoonn  ggeemmeeiinnddeeeeiiggeenneenn  bbeewweegglliicchheenn  SSaacchheenn  
 

 

Auf Grund der §§ 2 Abs. 1 und 18 Abs. 2 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung 

(Thüringer Kommunalordnung - ThürKO), in der Fassung der Bekanntmachung vom 
28. Januar 2003 (GVBI. S. 41), hat der Gemeinderat der Gemeinde Wüstheuterode in seiner 

Sitzung am 18. November 2004 folgende Benutzungs- und Entgeltordnung für die Vermie-

tung von gemeindeeigenen beweglichen Sachen beschlossen: 
 

 

§ 1 
Vermietung von Sachanlagen 

 

Die Gemeinde Wüstheuterode stellt aus ihrem Bestand zur Vermietung an Einwohner der 

Gemeinde Tische und Bänke zur Verfügung. 
 

 

§ 2 
Zuständigkeit 

 

Zuständig für die Vermietung o. g. Tische und Bänke ist der Bürgermeister bzw. eine von ihm 

benannte Person. 
 

 

§ 3 

Entgelte 
 

Für die Verleihung von Tischen und Bänken werden folgende Entgelte berechnet: 
 

1 Tisch/Tag = 1,00 EUR 

1 Bank/Tag = 0,50 EUR 
 

Bei besonderen Veranstaltungen der örtlichen Vereine, Verbände und Organisationen z. B. 

Vereinsjubiläen etc., werden die aufgeführten Benutzungsentgelte erlassen. 
 

 

§ 4 
Inkrafttreten 

 

Diese Benutzungs- und Entgeltordnung tritt mit Beschluss des Gemeinderates in Kraft. 

 

Wüstheuterode, 18. November 2004 
 
 
 
Pflume 
Bürgermeister (Siegel) 

 
 
 



BBeekkaannnnttmmaacchhuunnggssvveerrmmeerrkk::  
 
1. Die Benutzungs- und Entgeltordnung für die Vermietung von gemeindeeigenen 

beweglichen Sachen wurde am 9. Dezember 2004 vom Landratsamt Eichsfeld, 
Kommunalaufsicht zur Kenntnis genommen. 

 
2. Die o. g. Ordnung tritt am 18. November 2004 in Kraft. 


